
   
 

Übersicht: Nachweise für Polnischsprachkenntnisse 
Bei unserer Übersicht beschränken wir uns auf die u. E. wesentlichen Nachweise über 
Fremdsprachenkenntnisse. Diese Auswahl stellt keine Empfehlung unsererseits dar, sondern dient lediglich 
der Übersicht. 
 
Die einzelnen Zertifikate sind nicht direkt miteinander vergleichbar. Ein Vergleich kann lediglich über den 
„gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ (GER) erfolgen. 
 
PaF Staatszertifikat Polnisch als Fremdsprache 

 
Die Kommission zur Zertifizierung der Kenntnisse in Polnisch als Fremdsprache 
vergibt die PaF-Zertifikate und erarbeitet die jeweiligen PaF-Prüfungen. Das PaF-
Zertifikat richtet sich an Personen, die keine polnischen Staatsbürger sind, sowie 
polnische Staatsbürger, die lange und fest im Ausland leben. 
 
Prüfungsaufbau 
Während der PaF-Prüfung werden die Bereiche Grammatik, Lese- und 
Hörverständnis sowie mündlicher und schriftlicher Ausdruck geprüft. Prüflinge, die in 
allen fünf Bereichen jeweils 60% der Höchstpunktzahl erreicht haben, erhalten ein 
Staatszertifikat Polnisch als Fremdsprache für die jeweilige Kompetenzstufe, in der 
die Prüfung abgelegt wurde (Prüfung auf dem B1-, B2 oder C2-Level). 
 
Bewertung 
Die PaF-Prüfungen können nach europäischen Referenzrahmen für Sprachen dem 
B1-, B2- oder C2-Level entsprechen.  
 
Stufe GER 

podstawowym 
(fundamentales Wissen) 

B1 

średnim ogólnym 
(erweitertes Wissen) 

B2 

Zaawansowanym 
(fortgeschrittenes Wissen) 

C2 

 
Die Bewertung der jeweiligen Prüfung nach Punkten bzw. Prozenten lautet wie folgt: 
 
Note Punkte / Prozent 

ausgezeichnet     189,6 – 200 Punkte / 94,8% - 100% 
sehr gut  169,6 – 189,5 Punkte / 84,8% - 94.75% 
gut  149,6 – 169,5 Punkte / 74,8% - 84,75% 
ausreichend  120 – 149,5 Punkte / 60% - 74,75% 
unzureichend  0 – 119 Punkte / 0 - 59,5% 

 
Näheres zum gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen finden Sie 
hier. [mehr] 
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Quellennachweis 
Prüfungen in Polnisch als Fremdsprache (www.certyfikatpolski.pl)  
Büro für akademische Anerkennung und internationalen Austausch (www.buwiwm.edu.pl)  
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